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7. Jahrgang. Nr 8. 24. Sebr. 5921

Schweizer-Schule
Wochenblatt der katholischen 5chulvereinigungen der bchweiz.

ver „pädagogischen Blätter" 28. Jahrgang.

Kür die

Schriftleitung des Wochenblattes:
I. Troxler, Prof., Luzern, Villenstr, 14

21.66 Telephon 21.66

Beilagen zur Schweizer-Schule:

Volksschule — Mittelschule
vie Lehrerin

Druck und Bcrsand durch die Geschäftsstelle
Eberle à ttickenbach, Einsiedeln

Jnseratenannahme: Publicitas Luzern
Schmeizerilche Annoncen-Expedition Altien-Eeicilschast

Wahres preis Fr. 10. bei der Post bestellt Fr. 10.20
(Check IX 0,lv7) (Ausland Portozuschlag». Jnsertionsprcis: Ib Rp, per mm Ispaltig.

Inhalt: Zur Schulfragc in Deutschland. — Elterntpvcn, — Eine freie Sprachsiundc bei den ichwach-
begabten Taubstummen, — Die Ursache des Uebels, — Etwas von der Ordnung, — Der Kamps
um die konscsswnelle Schule in Amerika, — Bücherschau. — Schulnachrichten, — Inserate.

Beilage: Volksschule Nr. 4,

Zur Schulsrage
In einer machtvollen Denkschrift an die

deutsche Reichsregierung und an den deut-
schen Reichstag nehmen die deutschen Bi-
schüfe erneut Stellung zur Schulfrage, im
besondern zu dem in der Reichsverfassung
vorgesehenen und demnächst zu erlassen-
den Reichsfchulge setze.

In den grundlegenden Ausführungen
dieser Denkschrift fordern die deutschen Kir-
chensürsten im allgemeinen „für die ka-
t h o l i s ch en Kin der k a t h olis ch e Volks-
schulen, in denen die Kinder von gläubi-
gen katholischen Lehrern und Lehrerinnen
in Uebereinstimmung mit dem Willen der
Erziehungsberechtigten im Geiste der katho-
lischen Religion unterrichtet und erzogen
werden."

Was sagen die deutschen Bischöfe zu
einer „neutralen, konfessionslosen" Schule,
wie sie auch im Artikel 27 unserer B. V.
mit besonderer Liebe geschützt wird?

„In der S i m u lta n sch ul e wird der
Religionsunterricht zu einem der gewöhn-
lichen Schulfächer herabgesetzt und der Ein-
fluß der christlichen Ueberzeugung und
Grundsätze auf den Gesamtunterricht und
auf die Gesamterziehung ausgeschaltet, auch
der Glaubensgleichgültigkeit Tür und Tor
geöffnet. Die Religionist dannnicht
mehr das alles beherrschende Ele-

in Deutschland.
ment des Unterrichtes und der Er-
ziehung, nicht mehr die Seele des
Ganzen,"

Aus dem Abschnitt über Staat und
Schule:

„Der Staat mag das Maß der Kennt-
nisse festsetzen, die er zur Erfüllung der
Berufs- und Bürgerpflichten für notwendig
hält, er mag darüber wachen, daß alle
Kinder diese Kenntnisse wirklich erlangen.
Wenn er aber darüber hinausgeht u> d die
Eltern zwingt, die Kinder in eine Schule
zu schicken, die nicht im Geiste des Eltern-
Hauses erzieht, sondern der Religion der
Eltern, gleichgültig oder feindselig ge-
genübersteht, so ist das ein gewalttätiger
Eingriff in unveräußerliche Na-
turrechte und unerträglicher Ge-
Wissenszwang,"

Der Raum gestattet uns nicht, das —
auch für schweizerische Verhältnisse — hoch-
bedeutsame Hirtenschreiben ausführlich
wiederzugeben, Uebrigens haben die mei-
sten großen Tagesblätter der Schweiz,
wenigstens die aus der Ost- und Nord-
schweiz — in der Zentralschweiz hat man
auffallender Weise keinen Raum dafür ge-
habt — die Denkschrift abgedruckt. Im-
merhin möchten wir hier doch die prakti-
schen Forderungen festhalten, die die


	...

